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Teilrevision des Gesetzes über die
Krankenversicherung und die Prämienverbilligung
(KPVG)

Vom Volke beschlossen am...

I.

Das Gesetz über die Krankenversicherung und Prämienverbilligung vom
26. November 1995 wird wie folgt geändert:

Art. 8  Abs. 2
2 Der Selbstbehalt beträgt für anrechenbare Einkommen bis 10 000
Franken höchstens 6 Prozent. Er erhöht sich für jede weitere Ein-
kommenskategorie von 10 000 Franken um höchstens je 1 Prozent-
punkt bis maximal 12 Prozent.

II.

Diese Teilrevision tritt auf den 1. Januar 2004 in Kraft.


